
Die Aufgabe der Betriebsgruppen besteht hier darin, 
die Problem e des Betriebes in  ihren M itgliederver
sam m lungen zu stellen, die allgemeine Linie heraus
zuarbeiten und  m it H ilfe der Parteigenossen, die als 
qualifizierte A rbeiter und Angestellte, als Techniker, 
Ingenieure, als B etriebsräte und W irtschaftsfunktio
näre, als T reuhänder und Betriebsleiter in den W erkstät- 
ten und in den Büros des Betriebes arbeiten, den Gang 
der W irtschaft m aßgeblich zu beeinflussen. Sie sollen 
durch ihre Vorschläge und durch ihre In itia tive  bei 
der A ufstellung und D urcharbeitung betrieblicher A uf
bauprogram m e der ganzen A rbeit im Betrieb R ichtung 
und Ziel geben. Aber die ganze w irtschaftliche V eran t
w ortung muß bei den norm alen w irtschaftlichen O rga
nen des Betriebes liegen. Die Betriebsgruppe muß s tän 
dig auf dem laufenden über alle V orgänge im  Betriebe 
sein. Das ist gesichert, wenn sie M itglieder in  allen 
Teilen des Betriebes besitzt. D ann ist sie auch imstande, 
die A rbeit der Parteigenossen — ob das nun  einfache 
A rbeiter und Angestellte oder B etriebsräte, Gewerk
schaftler oder B etriebsleiter sind — zu kontrollieren 
und anzuleiten.

E ine Voraussetzung, daß sie ih re Aufgabe erfüllen 
kann, besteht darin, daß in die Leitung der Betriebs
gruppe und der A bteilungsgruppen solche M itglieder 
hineinkommen, die neben ih re r politischen Qualifika
tion den inneren technischen Betrieb, P roduktion, 
P reisfragen, R ohstoffragen genau kennen, die selbst 
fest in  ihren A bteilungen verw urzelt sind. Es w ird 
dann auch möglich sein, auch die Personalpolitik  des 
W erkes zu beeinflussen, Schädlinge, verkappte Faschi
sten, sabotierende Reaktionäre bloßzustellen, wie zum 
Beispiel im  Falle  des D irektors Schwab bei Telefunken- 
Berlin, und diese Schädlinge dann m it H ilfe der öffent
lichen M einung zu entfernen. Es g ibt bereits vorbild
liche Beispiele der A rbeit von Betriebsgruppen — ich 
nenne n u r Leuna und BVG-Berlin — die w ir sorgfältig  
studieren und popularisieren sollen.
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